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EBA-Artenblätter 

Nach Artenblatt für die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung nach Umweltleitfaden EBA 

Teil V (EBA 2012, Ergänzungen durch KIfL in kursiv) 

Erläuterungen 

i. Bei Europäischen Vogelarten kann das Artenblatt statt für eine Einzelart auch für eine ökologi-

sche Gilde ausgefüllt werden, so z.B. „Heckenbrüter“ o. ä. Voraussetzung für eine solche Zu-

sammenfassung ist allerdings, dass die Aussagen zu Verbotsmaßnahmen, Erhaltungszustand

und Maßnahmen auf alle so zusammen gefassten Arten gleichermaßen zutreffen. Sofern für

eine Art spezifische Ausführungen in irgendeiner Form erforderlich werden, ist ein gesondertes

Artenblatt auszufüllen. Eine pauschale Bearbeitung „nicht planungsrelevanter Arten“ ist unzu-

lässig (siehe Kap. 2).

ii. Jeweils für die biogeographische Region, in der das Vorhaben sich auswirkt (bezogen auf 

Deutschland). 

iii. s.o. Jeweils für die biogeographische Region, in der das Vorhaben sich auswirkt (bezogen auf 

das Bundesland). 

iv. Skalen der Länder zur Beurteilung des Erhaltungszustandes der lokalen Population sind zu ver-

wenden. Sofern keine Bewertungsschemata existieren, ist eine Ampelbewertung vorzunehmen.

v. Erfolgt im Artenblatt die Abfrage von Maßnahmen, sind diese unter Verwendung der Numme-

rierung im LBP aufzulisten.

vi. Sofern eine Verbotsverletzung vorliegt, ist eine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG erfor-

derlich. Der LBP muss dann eine Alternativenprüfung und die Darstellung der zwingenden

Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses aus Sicht des Antragstellers enthalten. Zur

Vermeidung von Redundanzen wird auf die Aufnahme dieser Angaben im Artenschutzblatt ver-

zichtet.

vii. Einträge nur erforderlich, wenn ein Ausnahmeverfahren erforderlich ist.

Die Artenblätter stellen eine artbezogene Zusammenfassung der Ergebnisse dar, die im arten-

schutzrechtlichen Fachbeitrag (Unterlage 15.1) ausführlicher behandelt werden. Im Textfeld 

des jeweiligen Artenblattes wird auf das Kapitel verwiesen, in dem weiterführende Informati-

onen zu finden sind. 
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(leere Seite) 
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1 Säugetiere 

1.1 Wildkatze (Felis silvestris) 

Betroffene Art: Wildkatze (Felis silvestris)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus

FFH-Anhang IV-Art 
Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:  0 
Deutschland:  3 
Europäische Union: LC 

Biogeographische Region 

Atlantische Region 
Kontinentale Region 
Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

günstig (grün) 
ungünstig/unzureichend 
(gelb) 
ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand 
Bundeslandiii 

günstig (grün) 
ungünstig/unzureichend 
(gelb) 
ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) 
Seite 5) 

Art im UG nachgewiesen Art im UG unterstellt: 

Es liegen keine gesicherten Nachweise der Wildkatze innerhalb des Untersuchungsgebiets vor. Im Wald-
gebiet östlich von Offenburg wurden zwischen 2013 und 2020 laut der Daten der FVA vier Nachweise in 
Form von Totfunden / Verkehrsopfern im Bereich der B33 und der BAB 5 erbracht.  

Grundsätzlich sind die im Untersuchungsgebiet liegenden Waldgebiete als gut bis sehr gut geeignete 
Wildkatzenhabitate anzusehen, wobei die Waldgebiete hauptsächlich westlich und südlich von Offenburg 
verortet sind. 

Siehe auch Kapitel 3.1.1.1 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv:

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 

Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
keine 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:    ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:    ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:    ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: 



4 

KIfL  PfA 7.1 Appenweier – Hohberg (Tunnel Offenburg) – Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag / Artenblätter - Unterlage 15.2 

Betroffene Art: Wildkatze (Felis silvestris)i 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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1.2 Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Betroffene Art: Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus

FFH-Anhang IV-Art 
Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:  2 
Deutschland:  3 
Europäische Union: LC 

Biogeographische Re-
gion 

Atlantische Region 
Kontinentale Region 
Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

günstig (grün) 
ungünstig/unzureichend 
(gelb) 
ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand 
Bundeslandiii 

günstig (grün) 
ungünstig/unzureichend 
(gelb) 
ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand 
Bundesland 
(vgl. hierzu EBA (2012) 
Seite 5) 

Art im UG nachgewiesen Art im UG unterstellt: 

Das Vorkommen der Breitflügelfledermaus konnte 2018 mithilfe der Netzfänge im Waldgebiet Straßbur-
ger Brenntenhau nachgewiesen werden.  

Anhand der stationären Detektorerfassungen wurde die Art vereinzelt in Waldgebieten aufgezeichnet. 
Insgesamt wurden 164 Rufe der Breitflügelfledermaus zugeordnet. Von den 61 Erfassungsstandorten 
wurde nur an 6 Standorten mehr als 4 Rufe im gesamten Erfassungszeitraum registriert. 59 Rufe wurden 
am Südende des PfA 7.1 im Bereich des Korber Walds und des Straßburger Brenntenhaus, 57 Rufe im 
Bereich des Waldes Effentrich am Nordende des PfA 7.1 aufgezeichnet. Diese drei Waldgebiete stellen 
im Untersuchungsgebiet die Schwerpunkte der Breitflügelfledermaus-Vorkommen dar, wobei auch dort 
die Nachweise quantitativ auf niedrigem Niveau lagen.  

Auch die Detektorbegehungen in den Waldgebieten und im Offenland ergaben nur eine geringe Aktivität 
der Breitflügelfledermaus. Bei den Erfassungen an Über- und Unterführungen von Straßen und Bahntras-
sen wurden schwache Aktivitäten der Art festgestellt.  

Siehe auch Kapitel 3.1.2.4 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv:

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 

Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. 021_VA 
Regelungen für Baufeldfreimachung: Vermeidung der Tötung von Tieren in Tagesverstecken in Gehöl-
zen, Gebäuden und Bauwerken 

Maßnahmen- Nr. 019_VA / 040_VA-SB / 048_VA-SB 
Kollisions- und Irritationsschutzwände, Kollisionsschutzzäune 
(Überführungen der B28, der B3 und der Binzburgstraße, Westrand des Korber Walds, Becken südlich 
der B28 zwischen Ostrand des Effentricher Walds und Gleisanlagen (BW-Nr. 7.007/7.009), Becken an 
der B3 (BW-Nr. 7.011/7.012) 

Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 
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Betroffene Art: Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus)i 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:    ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:    ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:    ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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1.3 Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 

Betroffene Art: Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus

FFH-Anhang IV-Art 
Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:  2 
Deutschland:  2 
Europäische Union: VU 

Biogeographische Re-
gion 

Atlantische Region 
Kontinentale Region 
Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

günstig (grün) 
ungünstig/unzureichend 
(gelb) 
ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand 
Bundeslandiii 

günstig (grün) 
ungünstig/unzureichend 
(gelb) 
ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand 
Bundesland 
(vgl. hierzu EBA (2012) 
Seite 5) 

Art im UG nachgewiesen Art im UG unterstellt: 

Das Vorkommen der Bechsteinfledermaus im Untersuchungsgebiet konnte durch Netzfänge nachgewie-
sen werden. Insgesamt wurden im Korber Wald und an einem Angelteich östlich Windschläg drei Indivi-
duen gefangen. Am Angelteich wurde eine laktierende Bechsteinfledermaus gefangen, die telemetriert 
wurde und die Entdeckung einer Wochenstube ermöglichte. Die Wochenstube befindet sich nah am Bür-
gerwald/Effentricher Wald unweit vom Durbach. Die Entfernung zur Bahntrasse beträgt ca. 1,2 km. Win-
terquartiere kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor. 

Bei den stationären Erfassungen wurden im gesamten Erfassungszeitraum 19 Kontakte aufgezeichnet, 
die als Bechsteinfledermaus-Verdacht eingestuft wurden. Sie stammen in erster Linie aus dem Bürger-
wald/Effentricher Wald südwestlich von Appenweier und aus den Wäldern Straßburger Brenntenhau und 
Korber Wald beiderseits der BAB 5 am Südende des PfA 7.1.  

Insgesamt fielen die Aktivitäten schwach aus. Der Bürgerwald/Effentricher Wald und die Wälder Straß-
burger Brenntenhau und Korber Wald stellen lokale Vorkommensschwerpunkte der Bechsteinfledermaus 
im Untersuchungsgebiet dar. 

Siehe auch Kapitel 3.1.2.5 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv:

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 

Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen-Nr. 024_A_VA 
Anlage eines Trinkgewässers 
(westlich der B3 nördlich von Windschläg am südlichen Rand des Bürgerwalds) 

Maßnahmen-Nr. 021_VA 
Regelungen für Baufeldfreimachung: Vermeidung der Tötung von Tieren in Tagesverstecken in Gehöl-
zen 

Maßnahmen-Nr. 023_A_VA_SB 
Trassenparallele Leitstrukturen für Fledermäuse 

Maßnahmen- Nr. 027_VA  
Temporäre Leit- und Sperreinrichtungen 

Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 
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Betroffene Art: Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)i 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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KIfL  PfA 7.1 Appenweier – Hohberg (Tunnel Offenburg) – Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag / Artenblätter - Unterlage 15.2 

 

1.4 Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 

Betroffene Art: Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   3 
Deutschland:   * 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Re-
gion 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand 
Bundesland 
(vgl. hierzu EBA (2012) 
Seite 5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Die Kleine und die Große Bartfledermaus lassen sich anhand von akustischen Aufzeichnungen nur bei 
optimalen Aufnahmebedingten unterscheiden, die im Gelände im Regelfall nicht gegeben sind. Beide 
Arten können im Untersuchungsgebiet vorkommen. In Baden-Württemberg ist die Kleine Bartfledermaus 
die häufigere der beiden Arten. Sie wurde im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. 

Wochenstuben und Winterquartiere der Kleinen Bartfledermaus wurden bei den Erfassungen nicht fest-
gestellt. Per Netzfang konnten ein Männchen und ein Weibchen der Kleinen Bartfledermaus im Unterwald 
auf Artniveau nachgewiesen werden.  

Bei den stationären Detektorerfassungen an 61 Standorten wurden insgesamt 648 Kontakte der Bartfle-
dermaus zugeordnet. An 22 Standorten wurden mehr als 5 Kontakte registriert. Davon stammen 75% aus 
dem Wald Effentrich bei Appenweier sowie aus den Wäldern Korb und Straßburger Brenntenhau westlich 
von Hofweier. Bei den mobilen Detektorerfassungen wurden im Offenland lediglich 5 Bartfledermaus-
Kontakte aufgezeichnet.  

Südlich von Offenburg haben die stationären Erfassungen an beiden Seiten von vorhandenen Straßen-
überführungen über die BAB 5 erbracht, dass die Aktivitäten im Bereich der Gehölze auf den Brücken-
rampen östlich der Autobahn 2 bis 3,5mal höher als an der Westseite. Insgesamt wurden nur schwache 
Aktivitäten verzeichnet. Dies zeigt, dass keine funktionsfähigen Flugrouten von Bartfledermäusen entlang 
der Straßenüberführungen über die BAB5 ausgebildet sind.  

Als Ergebnis der Erfassungen haben sich der Bürgerwald/Effentricher Wald und die Wälder Straßburger 
Brenntenhau und Korber Wald als lokale Vorkommensschwerpunkte der Bartfledermäuse herausgestellt. 

Siehe auch Kapitel 3.1.2.6. 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr.  021_VA 
Regelungen für Baufeldfreimachung: Vermeidung der Tötung von Tieren in Tagesverstecken in Gehöl-
zen, Gebäuden und Bauwerken 
 
Maßnahmen- Nr. 022_VA 
Bauzeitliche Beschränkung der Lichtimmissionen 
 
Maßnahmen- Nr. 023_A_VA_SB 
Trassenparallele Leitstrukturen für Fledermäuse 
Maßnahmen- Nr. 026_VA_SB 
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KIfL  PfA 7.1 Appenweier – Hohberg (Tunnel Offenburg) – Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag / Artenblätter - Unterlage 15.2 

Betroffene Art: Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus)i 

Überführung des Wirtschaftswegs „Sträßle“ als fledermausgerechte Faunabrücke (mit Leitstrukturen, 
Irritations- und Kollisionsschutzwänden)  

Maßnahmen- Nr. 027_VA 
Temporäre Leit- und Sperreinrichtungen 

Maßnahmen- Nr. 019_VA / 048_VA-SB 
Kollisions- und Irritationsschutzwände, Kollisionsschutzzäune 
(Überführungen der B28, der B3 und der Binzburgstraße, Becken südlich der B28 zwischen Ostrand 
des Effentricher Walds und Gleisanlagen (BW-Nr. 7.007/7.009), Becken an der B3 (BW-Nr. 
7.011/7.012) 

Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:    ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:    ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:    ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 



11 

KIfL  PfA 7.1 Appenweier – Hohberg (Tunnel Offenburg) – Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag / Artenblätter - Unterlage 15.2 

1.5 Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) 

Betroffene Art: Große Bartfledermaus (Myotis brandtii)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus

FFH-Anhang IV-Art 
Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:  1 
Deutschland:  * 
Europäische Union: LC 

Biogeographische Re-
gion 

Atlantische Region 
Kontinentale Region 
Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

günstig (grün) 
ungünstig/unzureichend 
(gelb) 
ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand 
Bundeslandiii 

günstig (grün) 
ungünstig/unzureichend 
(gelb) 
ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand 
Bundesland 
(vgl. hierzu EBA (2012) 
Seite 5) 

Art im UG nachgewiesen Art im UG unterstellt: 

Die Kleine und die Große Bartfledermaus lassen sich anhand von akustischen Aufzeichnungen nur bei 
optimalen Aufnahmebedingten unterscheiden, die im Gelände im Regelfall nicht gegeben sind. Beide 
Arten können im Untersuchungsgebiet vorkommen. In Baden-Württemberg ist die Große Bartfledermaus 
die seltenere der beiden Arten. Sie wurde im Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen. Sie kann unter 
den akustischen Aufzeichnungen von Bartfledermäusen vertreten sein. 

Wochenstuben und Winterquartiere der Großen Bartfledermaus wurden bei den Erfassungen nicht fest-
gestellt. Sie war in den Netzfängen nicht vertreten. 

Bei den stationären Detektorerfassungen an 61 Standorten wurden insgesamt 648 Kontakte der Bartfle-
dermaus zugeordnet. An 22 Standorten wurden mehr als 5 Kontakte registriert. Davon stammen 75% aus 
dem Wald Effentrich bei Appenweier sowie aus den Wäldern Korb und Straßburger Brenntenhau westlich 
von Hofweier. Bei den mobilen Detektorerfassungen wurden im Offenland lediglich 5 Bartfledermaus-
Kontakte aufgezeichnet.  

Südlich von Offenburg haben die stationären Erfassungen an beiden Seiten von vorhandenen Straßen-
überführungen über die BAB 5 erbracht, dass die Aktivitäten im Bereich der Gehölze auf den Brücken-
rampen östlich der Autobahn 2 bis 3,5mal höher als an der Westseite. Insgesamt wurden nur schwache 
Aktivitäten verzeichnet. Dies zeigt, dass keine funktionsfähigen Flugrouten von Bartfledermäusen entlang 
der Straßenüberführungen über die BAB5 ausgebildet sind.  

Als Ergebnis der Erfassungen haben sich der Bürgerwald/Effentricher Wald und die Wälder Straßburger 
Brenntenhau und Korber Wald als lokale Vorkommensschwerpunkte der Bartfledermäuse herausgestellt. 

Siehe auch Kapitel 3.1.2.6. 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv:

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 

Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr.  021_VA 
Regelungen für Baufeldfreimachung: Vermeidung der Tötung von Tieren in Tagesverstecken in Gehöl-
zen, Gebäuden und Bauwerken 

Maßnahmen- Nr. 022_VA 
Bauzeitliche Beschränkung der Lichtimmissionen 

Maßnahmen- Nr. 023_A_VA_SB 
Trassenparallele Leitstrukturen für Fledermäuse 
Maßnahmen- Nr. 026_VA_SB 
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KIfL  PfA 7.1 Appenweier – Hohberg (Tunnel Offenburg) – Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag / Artenblätter - Unterlage 15.2 

 

Betroffene Art: Große Bartfledermaus (Myotis brandtii)i 

Überführung des Wirtschaftswegs „Sträßle“ als fledermausgerechte Faunabrücke (mit Leitstrukturen, 
Irritations- und Kollisionsschutzwänden)  
 
Maßnahmen- Nr. 027_VA 
Temporäre Leit- und Sperreinrichtungen  
 
Maßnahmen- Nr. 019_VA / 048_VA-SB 
Kollisions- und Irritationsschutzwände, Kollisionsschutzzäune 
(Überführungen der B28, der B3 und der Binzburgstraße, Becken südlich der B28 zwischen Ostrand 
des Effentricher Walds und Gleisanlagen (BW-Nr. 7.007/7.009), Becken an der B3 (BW-Nr. 
7.011/7.012) 
 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 
 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 

 

  



13 

KIfL  PfA 7.1 Appenweier – Hohberg (Tunnel Offenburg) – Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag / Artenblätter - Unterlage 15.2 

 

1.6 Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

Betroffene Art: Wasserfledermaus (Myotis daubentonii)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   3 
Deutschland:   * 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Re-
gion 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand 
Bundesland 
(vgl. hierzu EBA (2012) 
Seite 5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Das Vorkommen der Wasserfledermaus im Untersuchungsgebiet konnte mithilfe der Netzfänge nachge-
wiesen werden. Nördlich von Offenburg wurde ein adultes Männchen in Windschläg an einem Angelge-
wässer am Durbach östlich der Bahnanlage festgestellt. Südlich von Offenburg wurden im Unterwald am 
Königswaldsee ein Männchen, ein Weibchen und ein juveniles Männchen gefangen. Das Weibchen 
wurde telemetriert und konnte bis zu einer Wochenstube in einem Baum 60 m vom Ufer des Königswald-
sees verfolgt werden. Weitere Wochenstuben und Winterquartiere wurden im Untersuchungsgebiet nicht 
festgestellt.  

Auf der Grundlage der stationären Detektorerfassungen stellt die Wasserfledermaus nach der Zwergfle-
dermaus die zweithäufigste Fledermausart im Untersuchungsgebiet dar. Aufgrund der Nähe zur nachge-
wiesenen Wochenstube im Unterwald und der Kombination von Wald und See stammen 83% aller Kon-
takte vom Unterwald und seinem Umfeld. Am Seeufer gehen die sehr hohen Kontaktzahlen auf Jagdak-
tivitäten zurück.  

Vier weitere Standorte weisen eine gewisse quantitative Bedeutung auf: der Effentricher Wald 4,5%), das 
Westufer des Burgerwaldsees (2,6%), der Korber Wald mit dem Straßburger Brenntenhau (2,6%) und 
die Westseite der Durbach-Unterführung in Windschläg (2,4%). Die restlichen 4,9% verteilen sich auf die 
übrigen 37 Erfassungsstandorte, an denen lediglich 0 bis 3 Wasserfledermaus-Kontakte/Erfassungsnacht 
registriert wurden.  

Die Überführungen über die BAB 5 südlich von Offenburg und die Überführung der B28 bei Appenweier 
gehörten zu den sehr schwach frequentierten Standorten (0 bis 3 Wasserfledermaus-Kontakte/Erfas-
sungsnacht). An der Überführung des Südrings über die Rheintalbahn wurden erhöhte Aktivitäten nur an 
der Südseite der Rheintalbahn verzeichnet, die über gehölzreiche Freiflächen und Kleingärten mit dem 
Unterwald und dem Königswaldsee im Verbund stehen.  

Die Ergebnisse der mobilen Detektorerfassungen zeigen ein vergleichbares Verteilungsmuster der Akti-
vitäten der Wasserfledermaus. Die Mehrheit der Kontakte stammt aus dem Unterwald und dem Effentri-
cher Wald. Entlang der Transektstrecken im Offenland wurde die Art sporadisch mit Einzelkontakten fest-
gestellt.  

Siehe auch Kapitel 3.1.2.7. 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr.  021_VA 
Regelungen für Baufeldfreimachung: Vermeidung der Tötung von Tieren in Tagesverstecken in Gehöl-
zen, Gebäuden und Bauwerken 
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KIfL  PfA 7.1 Appenweier – Hohberg (Tunnel Offenburg) – Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag / Artenblätter - Unterlage 15.2 

 

Betroffene Art: Wasserfledermaus (Myotis daubentonii)i 

 
Maßnahmen- Nr. 023_A_VA_SB 
Trassenparallele Leitstrukturen für Fledermäuse 
 
Maßnahmen- Nr. 027_VA 
Temporäre Leit- und Sperreinrichtungen  
 
Maßnahmen- Nr. 019_VA  
Kollisions- und Irritationsschutzwände, Kollisionsschutzzäune 
(Überführungen der B28, der B3 und der Binzburgstraße) 
 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 
 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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KIfL  PfA 7.1 Appenweier – Hohberg (Tunnel Offenburg) – Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag / Artenblätter - Unterlage 15.2 

 

1.7 Wimperfledermaus (Myotis emarginatus) 

Betroffene Art: Wimpernfledermaus (Myotis emarginatus)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   R 
Deutschland:   2 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Re-
gion 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand 
Bundesland 
(vgl. hierzu EBA (2012) 
Seite 5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Im Untersuchungsgebiet wurden keine Wochenstuben und keine Winterquartiere der Wimperfledermaus 
festgestellt. Bei den Netzfängen gelangen keine Nachweise.  

Bei den stationären und den mobilen akustischen Detektorerfassungen wurden in Waldgebieten verein-
zelt Rufaktivitäten aufgezeichnet, die möglicherweise von der Wimperfledermaus stammen. Da eine si-
chere Bestimmung dieser Art anhand von akustischem Aufnahmematerial im Regelfall nicht möglich ist, 
werden die Erfassungsergebnisse der eingeführten Fachpraxis entsprechend als Wimperfledermaus-Ver-
dacht eingestuft und vorsorglich wie Wimperfledermaus-Kontakte behandelt.  

Bei den stationären Erfassungen in insgesamt 590 Nächten verteilt auf 61 Standorte wurden 85 Einzel-
kontakte der Art registriert. An 38 Standorten wurden keine Kontakte der Wimperfledermaus, an 10 wei-
teren Standorten 1 Kontakt aufgezeichnet. Am Südende des PfA 7.1 wurden im Straßburger Brenntenhau 
an 2 Standorten jeweils 4 bis 5 Kontakte registriert. Hinweise auf eine leicht erhöhte Präsenz ergaben 
sich für den Effentricher Wald Appenweier (3 Standorte mit 12 bis 16 Kontakten). 

Insgesamt wurden der Wimperfledermaus Rufaktivitäten zugeordnet, die auf schwachem Niveau diffus 
verteilt waren und keine Hinweise auf lokale Vorkommensschwerpunkte lieferten. Dieses Muster ist für 
solitär lebende Männchen und nicht reproduktive Weibchen charakteristisch. Diese Individuen sind nicht 
einer Wochenstube zuzuordnen. Sie nutzen opportunistisch das Nahrung- und Tagesversteckangebot 
der Landschaft. 

Siehe auch Kapitel 3.1.2.8. 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr.  021_VA 
Regelungen für Baufeldfreimachung: Vermeidung der Tötung von Tieren in Tagesverstecken in Gehöl-
zen, Gebäuden und Bauwerken 
 
Maßnahmen- Nr. 023_A_VA_SB 
Trassenparallele Leitstrukturen für Fledermäuse 
 
Maßnahmen- Nr. 027_VA 
Temporäre Leit- und Sperreinrichtungen  
 
Maßnahmen- Nr. 019_VA / 048_VA-SB 
Kollisions- und Irritationsschutzwände, Kollisionsschutzzäune 
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KIfL  PfA 7.1 Appenweier – Hohberg (Tunnel Offenburg) – Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag / Artenblätter - Unterlage 15.2 

 

Betroffene Art: Wimpernfledermaus (Myotis emarginatus)i 

(Überführungen der B28, Becken südlich der B28 zwischen Ostrand des Effentricher Walds und Gleis-
anlagen (BW-Nr. 7.007/7.009), Becken an der B3 (BW-Nr. 7.011/7.012) 
 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 
 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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1.8 Großes Mausohr (Myotis myotis) 

Betroffene Art: Großes Mausohr (Myotis myotis)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   2 
Deutschland:   * 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand 
Bundesland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Im Untersuchungsgebiet kommen keine Wochenstubenquartiere des Großen Mausohrs vor. Diese befin-
den sich in geräumigen Dachstühlen von großen Gebäuden. Winterquartiere sind ebenfalls nicht vorhan-
den. Bei den Netzfängen wurden keine Großen Mausohren nachgewiesen. 

Bei den stationären Detektorerfassungen wurden an 20 der 61 Standorten Einzelkontakte des Großen 
Mausohrs registriert. Insgesamt wurden 52 Kontakte aufgezeichnet, wobei nur aus 7 Standorten mehr als 
1 Kontakt vorlag. Unter Berücksichtigung der Anzahl der Erfassungsnächte an den am stärksten frequen-
tierten Standorten ergibt sich rechnerisch eine durchschnittliche Anzahl von 0,3 Kontakten/Erfassungs-
nacht (7 Kontakte in 22 Erfassungsnächten). Bei den mobilen Detektorerfassungen wurden im Untersu-
chungsgebiet insgesamt 3 Mausohr-Kontakte registriert. Die Vorkommen stammen in erster Linie aus 
dem Süden des PfA 7.1 und zwar aus waldnahen Standorten mit beweideten Flächen. Aus den Wäldern 
Unterwald, Effentrich und aus dem Inneren des Korber Walds liegen nur Einzelkontakte vor.  

Aufgrund des insgesamt sehr niedrigen Aktivitätsniveaus einer Art, die in der Region ansonsten nicht 
selten ist, kann ausgeschlossen werden, dass im Untersuchungsgebiet traditionelle Jagdgebiete und 
Flugrouten von Wochenstubenkolonien ausgebildet sind. Das festgestellte Aktivitätsniveau spricht für 
eine sporadische Nutzung durch einzelne solitär lebende Männchen. 

Siehe auch Kapitel 3.1.2.9 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
keine 
 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 
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4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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1.9 Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri) 

Betroffene Art: Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   2 
Deutschland:   D 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Re-
gion 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand 
Bundesland 
(vgl. hierzu EBA (2012) 
Seite 5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Wochenstuben des Kleinen Abendseglers wurden nicht lokalisiert. Die Netzfänge erbrachten keine Nach-
weise des Kleinen Abendseglers.  

Bei den stationären Detektorerfassungen wurden insgesamt 477 Kontakte des Kleinen Abendseglers re-
gistriert, die im Wesentlichen aus den Waldgebieten Bürgerwald/Effentrich, Unterwald und Korb/Straß-
burger Brenntenhau stammen. In den Wäldern konzentrierten sich die Aktivitäten im Bereich der Kahl-
schläge und der Waldränder. Im Korber Wald ergaben sich keine Unterschiede zwischen Standorten 
unmittelbar an der Autobahn und im Waldinneren. Bei den mobilen Detektorerfassungen wurden 14 Kon-
takte des Kleinen Abendseglers registriert, die ebenfalls aus den Waldgebieten stammten. An den Offen-
landstandorten gelangen nur sporadische Einzelaufzeichnungen. 

Siehe auch Kapitel 3.1.2.11. 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr.  021_VA 
Regelungen für Baufeldfreimachung: Vermeidung der Tötung von Tieren in Tagesverstecken in Gehöl-
zen, Gebäuden und Bauwerken 
 
Maßnahmen- Nr. 019_VA  
Kollisions- und Irritationsschutzwände, Kollisionsschutzzäune 
(Überführungen der B28, der B3 und der Binzburgstraße)  
 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 
 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 
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Betroffene Art: Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri)i 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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1.10 Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Betroffene Art: Großer Abendsegler (Nyctalus noctula)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   i 
Deutschland:   V 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Re-
gion 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand 
Bundesland 
(vgl. hierzu EBA (2012) 
Seite 5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Der Große Abendsegler reproduziert sich in Baden-Württemberg nicht regelmäßig. Das Rheintal wird als 
Zugkorridor genutzt. Während sich ein Teil der Männchen in Baden-Württemberg im Sommer aufhält, 
ziehen die Weibchen zu ihren weiter nördlich gelegenen Reproduktionsgebieten. Bei den nach § 44 Abs. 
1 Nr. 3 BNatSchG relevanten Lebensstätten im Untersuchungsgebiet handelt sich um Winterquartiere, 
Sommerquartiere von Männchen und Zwischenquartiere von Fledermäusen auf dem Durchzug. Im We-
sentlichen werden die gleichen Quartiertypen in allen Lebensphasen genutzt.  

Besetzte Quartiere in Bäumen und Bauwerken wurden im Rahmen der Erfassungen nicht festgestellt. 
Die Art wurde bei den Netzfängen nicht nachgewiesen. 

Bei den stationären Detektorerfassungen wurden insgesamt 636 Kontakte des Großen Abendseglers re-
gistriert. Die höchsten Kontaktzahlen wurden in den Waldgebieten Bürgerwald/Effentrich, Unterwald, am 
Burgerwald-See und im Bereich Korb/Straßburger Brenntenhau festgestellt. Die Aktivitäten konzentrier-
ten sich im Bereich der Kahlschläge und der Waldränder. Auch in gehölzreichen Landschaften wie südlich 
von Windschläg war der Große Abendsegler stetig vertreten. Bei den mobilen Detektorerfassungen wur-
den 47 Kontakte des Großen Abendseglers teils in Waldgebieten, teils im Offenland registriert. 

Siehe auch Kapitel 3.1.2.12 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. 021_VA 
Regelungen für Baufeldfreimachung: Vermeidung der Tötung von Tieren in Tagesverstecken in Gehöl-
zen, Gebäuden und Bauwerken 
 
Maßnahmen- Nr. 019_VA  
Kollisions- und Irritationsschutzwände, Kollisionsschutzzäune 
(Überführungen der B28, der B3 und der Binzburgstraße)  
 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 
 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 
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Betroffene Art: Großer Abendsegler (Nyctalus noctula)i 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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1.11 Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

Betroffene Art: Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   i 
Deutschland:   * 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Re-
gion 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand 
Bundesland 
(vgl. hierzu EBA (2012) 
Seite 5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Die Rauhautfledermaus gehört den zu Fledermausarten, die sehr weite Wanderungen zwischen Sommer- 
und Winterlebensräumen zurücklegen. Die Wochenstuben befinden sich im nördlichen Mitteleuropa und 
Nordosteuropa, die Überwinterungsgebiete im südlichen Mitteleuropa und Südeuropa. Der Zug nach Nor-
den findet vom Frühling bis zum Frühsommer, der Zug nach Süden vom Spätsommer bis zum Herbst 
statt. In Baden-Württemberg halten sich im Sommer Männchen auf, die zur Paarung auf den Durchzug 
der Weibchen in die Überwinterungsgebiete warten. Die Männchen schließen sich dem Zug nach Süden 
an. Winterfunde beschränken sich auf Einzeltiere. 

Quartiere der Rauhautfledermaus wurden im Untersuchungsgebiet nicht festgestellt. Die Art war in den 
Netzfängen nicht vertreten.  

Bei den stationären Erfassungen wurde die Rauhautfledermaus in allen untersuchten Waldgebieten mit 
einem eindeutigen lokalen Schwerpunkt im Unterwald und seinem Umfeld registriert. Im Offenland wurde 
die Rauhautfledermaus an quasi allen Standorten mit zumindest einzelnen Kontakten erfasst. Sie wurde 
an den Straßenüberführungen über die BAB 5, die B3 und Bahntrassen ebenfalls festgestellt (im Schnitt 
10 Kontakte/Erfassungsnacht). Andere Standorte an der BAB 5 abseits von Brücken wurden nur unwe-
sentlich weniger frequentiert (8 bis 10 Kontakte/Erfassungsnacht).  

Die Ergebnisse der mobilen Detektorerfassungen bestätigen die intensivere Nutzung der Wälder und das 
stete, jedoch diffuse Vorkommen der Art im Offenland. 

Siehe auch Kapitel 3.1.2.14 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr.  021_VA 
Regelungen für Baufeldfreimachung: Vermeidung der Tötung von Tieren in Tagesverstecken in Gehöl-
zen, Gebäuden und Bauwerken 
 
Maßnahmen- Nr. 019_VA  
Kollisions- und Irritationsschutzwände, Kollisionsschutzzäune 
(Überführungen der B28, der B3 und der Binzburgstraße)  
 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 
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Betroffene Art: Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii)i 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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1.12 Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Betroffene Art: Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   3 
Deutschland:   * 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Re-
gion 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand 
Bundesland 
(vgl. hierzu EBA (2012) 
Seite 5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Die Zwergfledermaus war die häufigste Art im Untersuchungsgebiet. 

Bei den Erfassungen an Gebäuden und Bauwerken im Eingriffsbereich wurden keine Wochenstuben 
festgestellt. Sie wurden bei Netzfängen im Bürgerwald nördlich von Windschläg, an einem Angelteich 
östlich von Windschläg, im Unterwald am Königswaldsee, im Korber Wald und im Wald Straßburger 
Brenntenhau nachgewiesen. 

Bei den mobilen und stationären akustischen Erfassungen war die Zwergfledermaus ebenfalls die häu-
figste Art. Bei den stationären Erfassungen wurde sie zwar an allen Standorten festgestellt, jedoch in 
unterschiedlichen Mengen. Gewässer mit angrenzenden Wäldern (Burgerwald-See, Königswaldsee) stel-
len lokale Schwerpunkte der Jagdaktivitäten dar, gefolgt von Standorten im Inneren der Wälder Effentrich, 
Korb und Brenntenhau.  

Die Aktivitäten der Zwergfledermaus entlang von trassenparallelen linearen Gehölzen sind im Rahmen 
der mobilen Detektorerfassungen dokumentiert worden. Generell ist festzuhalten, dass sie nördlich von 
Offenburg deutlich stärker waren als südlich der Stadt. Der Unterschied erklärt sich aus dem besseren 
Zustand der Leitstrukturen im Norden und aus der allgemeinen Habitatarmut im Bereich zwischen der 
Schutterwälder Straße (L99) und der Binzburgstraße. Südlich von Offenburg wurden die baumbestande-
nen Rampen der Straßenüberführungen zur Jagd genutzt. 

Siehe auch Kapitel 3.1.2.15 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
 
Maßnahmen- Nr. 021_VA 
Regelungen für Baufeldfreimachung: Vermeidung der Tötung von Tieren in Tagesverstecken in Gehöl-
zen, Gebäuden und Bauwerken 
 
Maßnahmen- Nr. 023_A_VA_SB 
Trassenparallele Leitstrukturen für Fledermäuse 
 
Maßnahmen- Nr. 026_VA_SB 
Überführung des Wirtschaftswegs „Sträßle“ als fledermausgerechte Faunabrücke (mit Leitstrukturen, 
Irritations- und Kollisionsschutzwänden)  
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Betroffene Art: Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)i 

Maßnahmen- Nr. 027_VA 
Temporäre Leit- und Sperreinrichtungen  
 
Maßnahmen- Nr. 019_VA / 048_VA-SB 
Kollisions- und Irritationsschutzwände, Kollisionsschutzzäune 
(Überführungen der B28, der B3 und der Binzburgstraße, Becken südlich der B28 zwischen Ostrand 
des Effentricher Walds und Gleisanlagen (BW-Nr. 7.007/7.009), Becken an der B3 (BW-Nr. 
7.011/7.012) 
 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 

 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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1.13 Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

Betroffene Art: Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   G 
Deutschland:   * 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Re-
gion 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand 
Bundesland 
(vgl. hierzu EBA (2012) 
Seite 5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Bei den Erfassungen an Gebäuden und Bauwerken wurden keine Wochenstuben der Mückenfledermaus 
festgestellt. Bei den Netzfängen wurde ein adultes Männchen im Korber Wald nachgewiesen. 

Bei den stationären Detektorerfassungen wurde die Mückenfledermaus als dritthäufigste Art nach der 
Zwergfledermaus und der Wasserfledermaus festgestellt, allerdings 11,6mal seltener als die Zwergfle-
dermaus. Die mit Abstand am stärksten frequentierten Standorte befanden sich am Ufer des Königswald-
see und des Burgerwald-Sees. An beide Seen grenzen Waldgebiete an (Unterwald, Offenburger Bürger-
wald). In den Waldgebieten Effentrich und Straßburger Brenntenhau wurde die Mückenfledermaus zwar 
auch festgestellt, jedoch im Vergleich zu den gewässernahen Wäldern in deutlich geringen Mengen. Im 
Korber Wald wurden nur schwache Aktivitäten registriert.  

Unter den Arten, für die ausreichend Belege zur Bestimmung von räumlichen Mustern vorliegen, ist die 
Mückenfledermaus die einzige Art, die an der Westseite der Überführung des Wirtschaftswegs Sträßle 
deutlich häufiger war als an der Ostseite (3x). Die Kontaktzahlen an den Überführungen der Binzburg-
straße und der Hofweierer Straße waren quantitativ von untergeordneter Bedeutung. Wie bei den übrigen 
Arten, die an der Überführung des Südrings (Stadt Offenburg) festgestellt wurden, dominierte bei der 
Mückenfledermaus eindeutig die Südwestseite, die über eine Kleingartenanlage und baumbestandene 
Flächen im Verbund mit dem nur 500 m entfernten Unterwald steht.  

Die Ergebnisse der mobilen Detektorerfassungen bestätigen die Ergebnisse der stationären Aufzeich-
nungen. Nördlich von Offenburg wurden entlang der trassenparallelen Transekte im Abschnitt zwischen 
Bohlsbach und Windschläg Kontakte der Mückenfledermaus registriert. Die Affinität der Art für Gewässer 
manifestierte sich an einer lokalen Kontakthäufung an einem Angelteich östlich von Windschläg.  

Siehe auch Kapitel 3.1.1.16. 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
 
Maßnahmen- Nr. 021_VA 
Regelungen für Baufeldfreimachung: Vermeidung der Tötung von Tieren in Tagesverstecken in Gehöl-
zen, Gebäuden und Bauwerken 
 
Maßnahmen- Nr. 023_A_VA_SB 
Trassenparallele Leitstrukturen für Fledermäuse 
 
Maßnahmen- Nr. 027_VA 
Temporäre Leit- und Sperreinrichtungen  
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Betroffene Art: Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus)i 

 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 
 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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1.14 Braunes Langohr (Plecotus auritus) 

Betroffene Art: Braunes Langohr (Plecotus auritus)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   3 
Deutschland:   3 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Re-
gion 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand 
Bundesland 
(vgl. hierzu EBA (2012) 
Seite 5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Die Echoortungsrufe der beiden Arten Braunes und Graues Langohr sind anhand von akustischen Auf-
zeichnungen wegen dem großen Überschneidungsbereich ihrer Lautäußerungen nur selten bis zum Art-
niveau bestimmbar. Beide Arten können gründsätzlich im Untersuchungsgebiet vorkommen, wobei das 
Braune Langohr ist die häufigere Art ist. 

Bei Netzfängen an einem Angelteich östlich von Windschläg wurde ein laktierendes Braunes Langohr-
Weibchen gefangen, telemetriert und bis zu einer Wochenstube im Südwesten des Waldes Effentrich 
verfolgt. Weitere Wochenstuben und Winterquartiere wurden nicht festgestellt. 

Im Untersuchungsgebiet lassen sich drei Bereiche identifizieren, in denen Langohrkontakte bei den sta-
tionären und bei den mobilen Erfassungen aufgezeichnet wurden: Wald Effentrich südwestlich von Ap-
penweier, Bahnanlagen zwischen Bohlsbach und Windschläg (an linearen Gehölzen jagende Einzeltiere) 
und Unterwald südlich von Offenburg.  

Siehe auch Kapitel 3.1.2.17 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
 
Maßnahmen-Nr. 021_VA 
Regelungen für Baufeldfreimachung: Vermeidung der Tötung von Tieren in Tagesverstecken in Gehöl-
zen 
 
Maßnahmen-Nr. 023_A_VA_SB 
Trassenparallele Leitstrukturen für Fledermäuse 
 
Maßnahmen- Nr. 027_VA  
Temporäre Leit- und Sperreinrichtungen  

Maßnahmen-Nr. 024_A_VA 
Anlage eines Trinkgewässers 
(westlich der B3 nördlich von Windschläg am südlichen Rand des Bürgerwalds) 
 
Maßnahmen- Nr. 048_VA-SB 
Kollisions- und Irritationsschutzwände, Kollisionsschutzzäune 
(Becken südlich der B28 zwischen Ostrand des Effentricher Walds und Gleisanlagen (BW-Nr. 
7.007/7.009)) 
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Betroffene Art: Braunes Langohr (Plecotus auritus)i 

 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 
 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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1.15 Graues Langohr (Plecotus austriacus) 

Betroffene Art: Graues Langohr (Plecotus austriacus)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   1 
Deutschland:   1 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Re-
gion 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand 
Bundesland 
(vgl. hierzu EBA (2012) 
Seite 5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Die Echoortungsrufe der beiden Arten Braunes und Graues Langohr sind anhand von akustischen Auf-
zeichnungen wegen dem großen Überschneidungsbereich ihrer Lautäußerungen nur selten bis zum Art-
niveau bestimmbar. Beide Arten können grundsätzlich im Untersuchungsgebiet vorkommen, wobei das 
Graue Langohr die seltenere Art ist. 

Wochenstuben und Winterquartiere des Grauen Langohrs wurden nicht festgestellt. Die Art war in den 
Netzfängen nicht vertreten. 

Im Untersuchungsgebiet lassen sich drei Bereiche identifizieren, in denen Langohrkontakte bei den sta-
tionären und bei den mobilen Erfassungen aufgezeichnet wurden: Wald Effentrich südwestlich von Ap-
penweier, Bahnanlagen zwischen Bohlsbach und Windschläg (an linearen Gehölzen jagende Einzeltiere) 
und Unterwald südlich von Offenburg. 

Siehe auch Kapitel 3.1.2.17 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen-Nr. 021_VA 
Regelungen für Baufeldfreimachung: Vermeidung der Tötung von Tieren in Tagesverstecken in Gehöl-
zen, Gebäuden und Bauwerken 
 
Maßnahmen-Nr. 023_A_VA_SB 
Trassenparallele Leitstrukturen für Fledermäuse 
 
Maßnahmen- Nr. 027_VA  
Temporäre Leit- und Sperreinrichtungen  

Maßnahmen-Nr. 024_A_VA 
Anlage eines Trinkgewässers 
(westlich der B3 nördlich von Windschläg am südlichen Rand des Bürgerwalds) 
 
Maßnahmen- Nr. 048_VA-SB 
Kollisions- und Irritationsschutzwände, Kollisionsschutzzäune 
(Becken südlich der B28 zwischen Ostrand des Effentricher Walds und Gleisanlagen (BW-Nr. 
7.007/7.009)) 
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Betroffene Art: Graues Langohr (Plecotus austriacus)i 

Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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2 Vögel 

2.1 Bekassine (Gallinago gallinago) 

Betroffene Art: Bekassine (Gallinago gallinago)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   1 
Deutschland:   1 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Die Bekassine wurde mit einem Revier im Untersuchungsgebiet verortet. Dieses liegt im südlichen Un-
tersuchungsbiet auf einer feuchten Wiese zwischen Offenburg und Hohberg in etwa 270 m Entfernung 
zum Vorhabenbereich. 

Siehe auch Kapitel 3.1.3.3 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
keine 

 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 
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Betroffene Art: Bekassine (Gallinago gallinago)i 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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2.2 Dohle (Coloeus monedula) 

Betroffene Art: Dohle (Coloeus monedula)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   * 
Deutschland:   * 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Die Dohle wurde im Rahmen der Kartierungen 2019 mit einem Brutnachweis in der Eisenbahnbrücke 
über der Kinzig verortet.  

Siehe auch Kapitel 3.1.3.3 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
keine 
 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 
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Betroffene Art: Dohle (Coloeus monedula)i 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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2.3 Feldlerche (Alauda arvensis) 

Betroffene Art: Feldlerche (Alauda arvensis)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   3 
Deutschland:   3 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Die Feldlerche ist im Untersuchungsgebiet mit 23 Brutpaaren vertreten. Sie profitiert hier vor allem von 
dem strukturierten Offenland im südlichen Untersuchungsgebiet.  

Siehe auch Kapitel 3.1.3.7. 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
Maßnahmen-Nr. 050_A_CEF 
Entwicklung von Bruthabitaten für Feldlerchen 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
 
Maßnahmen-Nr. 018_VA 
Bauzeitenbeschränkung Brutvögel 
 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 

 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  
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Betroffene Art: Feldlerche (Alauda arvensis)i 

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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2.4 Grünspecht (Picus viridis) 

Betroffene Art: Grünspecht (Picus viridis)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   * 
Deutschland:   * 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Die Art wurde mit insgesamt 15 Revieren verortet. Sechs der Reviere liegen dabei in den Obstbeständen 
nördlich von Offenburg, acht der Reviere wurden am Rand von Waldbeständen nachgewiesen und eines 
bei Hohberg.  

Siehe auch Kapitel 3.1.3.10. 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen-Nr. 048_VA_SB 
Kollisionsschutzwand 
 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 

 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 
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Betroffene Art: Grünspecht (Picus viridis)i 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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2.5 Hohltaube (Columba oenas) 

Betroffene Art: Hohltaube (Columba oenas)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   V 
Deutschland:   * 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Die Hohltaube wurde mit zwei Revieren im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Eines davon liegt im 
Waldgebiet westlich von Hohberg, das zweite in den Obstbaumbeständen nördlich von Offenburg. 

Der Bereich in dem Waldgebiet Straßburger Brenntenhau, in dem für die Hohltaube 2018 ein Reviermit-
telpunkt angegeben wurde, ist mittlerweile gerodet worden. Bei den im Rahmen der Plausibilitätskontrolle 
durchgeführten Geländebegehungen im Juli 2023 konnten dennoch zwei Hohltauben auf der 110 kV-
Leitung im Bereich der Deponie beobachtet werden. Falls ihr ursprünglicher Brutbaum auf der mittlerweile 
als Deponie genutzten Fläche stand, konnten sie offensichtlich auf einen anderen Brutbaum im Umfeld 
ausweichen. 

Siehe auch Kapitel 3.1.3.11 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
keine 
 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 
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Betroffene Art: Hohltaube (Columba oenas)i 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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2.6 Kiebitz (Vanellus vanellus) 

Betroffene Art: Kiebitz (Vanellus vanellus)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   1 
Deutschland:   2 
Europäische Union:  VU 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 

(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Der Kiebitz wurde 2018 mit 13 Revieren im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Verteilt auf drei Kon-
zentrationsbereiche, je einmal nördlich und südlich des Marienhofes sowie westlich der BAB 5 zwischen 
Waldgebiet Brenntenhau und Binzburgstraße. 

Eine Überprüfung der Eignung der Nachweisorte in 2023 hat ergeben, dass für 4 der in 2018 kartierten 
Reviere aufgrund einer zwischenzeitlich erfolgten Erweiterung eines Gewerbegebiets sowie einer Dauer-
kultur aus Chinaschilf keine Eignung mehr als Kiebitzrevier besteht.  

Siehe auch Kapitel 3.1.3.12. 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
Maßnahmen-Nr. 059_CEF 
Entwicklung von Bruthabitaten für den Kiebitz 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen-Nr. 018_VA 
Bauzeitenbeschränkung Brutvögel 
 
Maßnahmen-Nr. 020_VA 
Regelungen für die Baufeldfreimachung durch Vergrämung 
 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 

 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 
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Betroffene Art: Kiebitz (Vanellus vanellus)i 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: - 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: - 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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2.7 Kleinspecht (Dryobates minor) 

Betroffene Art: Kleinspecht (Dryobates minor)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   3 
Deutschland:   3 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Der Kleinspecht wurde ausschließlich im südlichen Untersuchungsgebiet mit zwei Brutrevieren im Korber 
Wald sowie mit einem Brutrevier im Straßburger Brenntenhau nachgewiesen 

Siehe auch Kapitel 3.1.3.13. 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
keine 
 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 



46 

KIfL  PfA 7.1 Appenweier – Hohberg (Tunnel Offenburg) – Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag / Artenblätter - Unterlage 15.2 

 

Betroffene Art: Kleinspecht (Dryobates minor)i 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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2.8 Kuckuck (Cuculus canorus) 

Betroffene Art: Kuckuck (Cuculus canorus)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   2 
Deutschland:   3 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Der Kuckuck wurde mit fünf Revieren im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Diese liegen in und um 
das Waldgebiet Straßburger Brenntenhau.  

Im Rahmen der Begehung zur Plausibilitätsprüfung im Juli 2023 wurde festgestellt, dass ein Gehölzbe-
stand südlich Straßburger Brenntenhau mit einem Nachweis inzwischen komplett abgeholzt wurde. Inso-
fern ist davon auszugehen, dass zumindest dieser Nachweis nicht mehr existiert. 

Siehe auch Kapitel 3.1.3.14. 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen-Nr. 018_VA 
Bauzeitenbeschränkung Brutvögel 
 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 

 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  
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Betroffene Art: Kuckuck (Cuculus canorus)i 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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2.9 Mäusebussard (Buteo buteo) 

Betroffene Art: Mäusebussard (Buteo buteo)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   * 
Deutschland:   * 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Der Mäusebussard wurde mit fünf Revieren im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Diese liegen in den 
Waldgebieten Effentrich, Unterwald und Korb sowie in den Obstplantagen zwischen Appenweier und 
Windschläg. 

Siehe auch Kapitel 3.1.3.15. 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
 
Maßnahmen-Nr. 040_VA_SB 
Kollisionsschutzwand Brutvögel 
 
Maßnahmen-Nr. 048_VA_SB 
Kollisionsschutzwand Brutvögel 
 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 

 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  
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Betroffene Art: Mäusebussard (Buteo buteo)i 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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2.10 Mittelspecht (Dendrocoptes medius) 

Betroffene Art: Mittelspecht (Dendrocoptes medius)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   * 
Deutschland:   * 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Der Mittelspecht wurde mit einem Revier im Straßburger Brenntenhau, mit zwei Revieren am Wartungs-
bahnhof südlich von Waltersweier und einem Revier am Burgerwaldsee nachgewiesen.  

Siehe auch Kapitel 3.1.3.17 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
keine 
 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 
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Betroffene Art: Mittelspecht (Dendrocoptes medius)i 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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2.11 Neuntöter (Lanius collurio) 

Betroffene Art: Neuntöter (Lanius collurio)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   * 
Deutschland:   * 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Der Neuntöter wurde im Untersuchungsgebiet mit 13 Revieren nachgewiesen. Diese liegen im Offenland 
zwischen Schutterwald und Hohberg, sowie westlich von Hohberg.  

Im Rahmen der Begehung zur Plausibilitätsprüfung im Juli 2023 wurde festgestellt, dass ein Gehölzbe-
stand mit einem Nachweis des Neuntöters südwestlich des Straßburger Brenntenhau inzwischen kom-
plett abgeholzt wurde. Insofern ist davon auszugehen, dass dieser Nachweis nicht mehr existiert. 

Siehe auch Kapitel 3.1.3.18 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. 052_A_CEF 
Entwicklung von Bruthabitaten für den Neuntöter 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 018_VA 
Maßnahmen- Nr. 018_VA  
Bauzeitenbeschränkung Brutvögel 
 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 

 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  
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Betroffene Art: Neuntöter (Lanius collurio)i 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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2.12 Pirol (Oriolus oriolus) 

Betroffene Art: Pirol (Oriolus oriolus)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   3 
Deutschland:   V 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Der Pirol wurde im Rahmen der Kartierungen 2018 und 2021 mit insgesamt acht Revieren als Brutvogel 
im südlichen Abschnitt in den Waldgebieten Straßburger Brenntenhau und Unterwald und am Burger-
waldsee sowie im Norden im Waldgebiet Effentrich nachgewiesen.. 

Siehe auch Kapitel 3.1.3.20. 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
keine 
 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 
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Betroffene Art: Pirol (Oriolus oriolus)i 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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2.13 Rebhuhn (Perdix perdix) 

Betroffene Art: Rebhuhn (Perdix perdix)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   1 
Deutschland:   2 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Das Rebhuhn wurde mit einem Revier westlich der BAB 5 nachgewiesen. 

Siehe auch Kapitel 3.1.3.22 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
keine  
 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
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Betroffene Art: Rebhuhn (Perdix perdix)i 

Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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2.14 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) 

Betroffene Art: Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   V 
Deutschland:   * 
Europäische Union:   

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Das Schwarzkehlchen wurde mit sechs Revieren im Offenland zwischen Offenburg und Hohberg verortet. 

Im Juli 2023 wurden die bisherigen Nachweisstandorte erneut aufgesucht. Im Ergebnis dieser Überprü-
fung ist festzuhalten, dass auf dem Nachweisstandort des nördlichsten Reviers mittlerweile ein Solarpark 
errichtete wurde und an diesem Standort keine Habitatqualität für das Schwarzkehlchen mehr gegeben 
ist. 

Siehe auch Kapitel 3.1.3.26 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. 053_CEF 
Entwicklung von Bruthabitaten für Schwarzkehlchen 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. 018_VA  
Bauzeitenbeschränkung Brutvögel 
 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 

 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  
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Betroffene Art: Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola)i 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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2.15 Schwarzspecht (Dryocopus martius) 

Betroffene Art: Schwarzspecht (Dryocopus martius)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   * 
Deutschland:   * 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Der Schwarzspecht wurde mit einem Revier in einer Entfernung von ca. 300 m zum Vorhabengebiet im 
Waldgebiet Straßburger Brenntenhau nachgewiesen.  

Siehe auch Kapitel3.1.3.28. 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
keine 
 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 
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Betroffene Art: Schwarzspecht (Dryocopus martius)i 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 

 

  



63 

KIfL  PfA 7.1 Appenweier – Hohberg (Tunnel Offenburg) – Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag / Artenblätter - Unterlage 15.2 

 

2.16 Turmfalke (Falco tinnunculus) 

Betroffene Art: Turmfalke (Falco tinnunculus)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   V 
Deutschland:   * 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Im Jahr 2018 wurde der Turmfalke mit vier Revieren verortet. Davon wurden ein Revier am westlichen 
Rand von Offenburg-Albersbösch, ein weiteres am Marienhof und zwei Reviere nördlich von Hohberg 
erfasst.  

Siehe auch Kapitel 3.1.3.31. 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
keine 
 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 
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 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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2.17 Turteltaube (Streptopelia turtur) 

Betroffene Art: Turteltaube (Streptopelia turtur)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   2 
Deutschland:   2 
Europäische Union:  VU 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Die Turteltaube wurde mit zwei Revieren nachgewiesen. Davon wurde ein Revier im Waldgebiet Korb 
westlich von Hohberg und ein weiteres Revier beim Marienhof verortet. 

Siehe auch Kapitel 3.1.3.32. 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. 018_VA 
Bauzeitenbeschränkung Brutvögel 
 
Maßnahmen-Nr. 040_VA_SB 
Kollisionsschutzwand Brutvögel 
 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 

 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  
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Betroffene Art: Turteltaube (Streptopelia turtur)i 

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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2.18 Waldkauz (Strix aluco) 

Betroffene Art: Waldkauz (Strix aluco)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   * 
Deutschland:   * 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Der Waldkauz besiedelt im Untersuchungsgebiet vier Reviere, davon zwei westlich von Hohberg, eines 
bei Appenweier und eines am Burgerwaldsee.  

Siehe auch Kapitel 3.1.3.33. 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. 018_VA 
Bauzeitenbeschränkung Brutvögel 
 
Maßnahmen-Nr. 048_VA_SB 
Kollisionsschutzwand Brutvögel 
 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 

 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  
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Betroffene Art: Waldkauz (Strix aluco)i 

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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2.19 Waldohreule (Asio otus) 

Betroffene Art: Waldohreule (Asio otus)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   * 
Deutschland:   * 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Die Waldohreule wurde mit einem Revier am Marienhof verortet.  

Siehe auch Kapitel 3.1.3.34 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
keine 
 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
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Betroffene Art: Waldohreule (Asio otus)i 

Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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2.20 Weißstorch (Ciconia ciconia) 

Betroffene Art: Weißstorch (Ciconia ciconia)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   * 
Deutschland:   V 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Der Weißstorch wurde mit einem Brutpaar am Marienhof nachgewiesen. 

Siehe auch Kapitel 3.1.3.35 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
keine 
 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
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Betroffene Art: Weißstorch (Ciconia ciconia)i 

Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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2.21 Wiesenschafstelze (Motacilla flava) 

Betroffene Art: Wiesenschafstelze (Motacilla flava)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   V 
Deutschland:   * 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Die Wiesenschafstelze wurde mit fünf Revieren im Offenland zwischen Hohberg und Offenburg nachge-
wiesen. Siehe auch Kapitel 3.1.3.37 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. 050_CEF 
Entwicklung von Bruthabitaten für Wiesenschafstelzen einschließlich Singwarten 
 
Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. 018_VA 
Bauzeitenbeschränkung Brutvögel 
 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 

 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 
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Betroffene Art: Wiesenschafstelze (Motacilla flava)i 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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2.22 Gilde der Freibrüter der Gehölze 

Betroffene Gilde: Freibrüter der Gehölze 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   V/* 
Deutschland:   * 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Es erfolgten insgesamt 1.017 Nachweise aus der Gilde der Freibrüter der Gehölze im Untersuchungsge-
biet. 

Erfasst wurden folgende Arten, die dieser Gilde zugeordnet werden können: Amsel, Buchfink, Dorngras-
mücke, Eichelhäher, Elster, Erlenzeisig, Gartengrasmücke, Gimpel, Girlitz, Grünfink, Heckenbraunelle, 
Kernbeißer, Klappergrasmücke, Misteldrossel, Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Ringeltaube, Schwanz-
meise, Sommergoldhähnchen, Stieglitz, Wacholderdrossel, Wintergoldhähnchen. 

Siehe auch Kapitel 3.1.3.38.1 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen-Nr. 018_VA 
Bauzeitenbeschränkung Brutvögel 
 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 

 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  



76 

KIfL  PfA 7.1 Appenweier – Hohberg (Tunnel Offenburg) – Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag / Artenblätter - Unterlage 15.2 

 

Betroffene Gilde: Freibrüter der Gehölze 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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2.23 Gilde der Höhlenbrüter 

Betroffene Gilde: Höhlenbrüteri 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   V/* 
Deutschland:   V/* 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Es erfolgten 549 Nachweise aus der Gilde der Höhlenbrüter im Untersuchungsgebiet.  

Erfasst wurden folgende Arten, die dieser Gilde zugeordnet werden können: Blaumeise, Buntspecht, 
Feldsperling, Gartenrotschwanz, Kleiber, Kohlmeise, Sumpfmeise  

Siehe auch Kapitel 3.1.3.38.2 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Maßnahmen- Nr. 018_A_VA 
Bauzeitenbeschränkung Brutvögel 
 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 

 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 
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Betroffene Gilde: Höhlenbrüteri 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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2.24 Gilde der Halbhöhlen- und Nischenbrüter 

Betroffene Gilde: Halbhöhlen- und Nischenbrüteri 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   V/* 
Deutschland:   V/* 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Es erfolgten 165 Nachweise aus der Gilde der Halbhöhlen- und Nischenbrüter im Untersuchungsgebiet.  

Erfasst wurden folgende Arten, die dieser Gilde zugeordnet werden können: Bachstelze, Gartenbaum-
läufer, Grauschnäpper, Waldbaumläufer, Zaunkönig 

Siehe auch Kapitel 3.1.3.38.3 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. 018_A_VA 
Bauzeitenbeschränkung Brutvögel 
 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 

 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  
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Betroffene Gilde: Halbhöhlen- und Nischenbrüteri 

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 

 

  



81 

KIfL  PfA 7.1 Appenweier – Hohberg (Tunnel Offenburg) – Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag / Artenblätter - Unterlage 15.2 

 

2.25 Gilde der Boden- und Bodennahbrüter  

Betroffene Gilde: Boden- und Bodennahbrüter 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   V/* 
Deutschland:   V/* 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Es erfolgten insgesamt 319 Nachweise aus der Gilde der Boden- und Bodennahbrüter im Untersuchungs-
gebiet. 

Erfasst wurden folgende Arten, die dieser Gilde zugeordnet werden können: Fasan, Golfammer, Nachti-
gall, Rotkehlchen, Stockente, Zilzalp 

Siehe auch Kapitel 3.1.3.38.4. 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. 018_A_VA 
Bauzeitenbeschränkung Brutvögel 
 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 

 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  
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Betroffene Gilde: Boden- und Bodennahbrüter 

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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2.26 Gilde der Gebäudebrüter 

Betroffene Gilde: Gebäudebrüteri 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   V/* 
Deutschland:   V/* 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Es erfolgten 481 Nachweise aus der Gilde der Gebäudebrüter im Untersuchungsgebiet.  

Erfasst wurden folgende Arten, die dieser Gilde zugeordnet werden können: Hausrotschwanz, Hausper-
ling, Mauersegler 

Siehe auch Kapitel3.1.3.38.5. 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. 018_A_VA 
Bauzeitenbeschränkung Brutvögel 
 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 

 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  
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Betroffene Gilde: Gebäudebrüteri 

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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2.27 Gilde der Röhricht- und Staudenbrüter 

Betroffene Gilde: Röhricht- und Staudenbrüteri 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   * 
Deutschland:   * 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Es wurden insgesamt acht Brutpaare der Gilde im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Haubentaucher, 
Sumpfrohrsänger, Teichrohrsänger 

Siehe auch Kapitel 3.1.3.38.6 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. 018_A_VA 
Bauzeitenbeschränkung Brutvögel 
 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 

 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 
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Betroffene Gilde: Röhricht- und Staudenbrüteri 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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3 Reptilien 

3.1 Mauereidechse (Podarcis muralis) 

Betroffene Art: Mauereidechse (Podarcis muralis)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   2 
Deutschland:   V 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

günstig 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Die Mauereidechse wurde beinahe fächendeckend im gesamten Untersuchungsgebiet in allen Altersklas-
sen nachgewiesen. Der Schwerpunkt lag dabei auf den Gleisanlagen, hier unter anderem auf dem Gü-
terbahnhof von Offenburg. Einzig in Bereichen mit einer ungeeigneten Habitatausstattung wie Inten-
siväcker, Wiesen und Waldinnenflächen sowie am Wartungsbahnhof südlich von Waltersweier gelang 
kein Nachweis. 

Siehe auch Kapitel 3.1.4.2. 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
Das gesamte Bahngelände und weite Teile der direkt angrenzenden Flächen werden aktuell von einer 
sehr großen Mauereidechsen-Population besiedelt. Angesichts dieser sehr großen Population der Art 
auf dem gesamten Bahngelände und dem sich daraus ergebenden guten Erhaltungszustand der loka-
len Population sowie aufgrund der generellen Ausbreitungstendenz der Art als solche (einschließlich 
ihrer hybriden Formen) und der sich daraus ergebenden Konkurrenz zur gefährdeten Zauneidechse 
wird bei der Mauereidechse auf die Anlage von Ersatzhabitaten verzichtet. 
Diese Vorgehensweise steht im Einklang mit der neuen Roten Liste der Amphibien und Reptilien Ba-
den-Württembergs, in der ein „Verzicht auf Umsiedlungen allochthoner Mauereidechsen an Orte außer-
halb der lokalen Population“ verlangt wird (Laufer & Waitzmann 2022, S. 69). Daraus folgt, dass eine 
Umsiedlung nur in bereits besiedelte Räume akzeptabel ist. 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. 032_VA 
Abzäunung des Baufeldes durch einen reptilien- und amphibiengerechten Schutzzaun  
 
Maßnahmen- Nr. 035_VA 
Habitatverbessernde Maßnahmen auf dem Bahngelände außerhalb der Baumaßnahmen bzw. in der 
direkten Nachbarschaft 
 
Maßnahmen- Nr. 031_VA 
Abfangen und Umsetzen von Mauereidechsen aus dem Baufeld  
 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 
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Betroffene Art: Mauereidechse (Podarcis muralis)i 

 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: - 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: - 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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3.2 Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Betroffene Art: Zauneidechse (Lacerta agilis)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   V 
Deutschland:   V 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Die Zauneidechse wurde über das gesamte Untersuchungsgebiet flächendeckend in potenziellen Habi-
taten nachgewiesen. Dabei kam sie weniger auf den Gleisen, als an den Strukturen um die Gleise vor. 
Die größte Individuendichte fand sich östlich des Güterbahnhofs von Offenburg, im Bereich innerhalb des 
Stadtgebiets im südlichen Offenburg wurden keine Nachweise der Zauneidechse erbracht. 

Siehe auch Kapitel 3.1.4.3 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
Die vorgezogene Schaffung von Ersatzlebensräumen für die Zauneidechse im räumlichen Umfeld zu 
den betroffen Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist aufgrund der flächendeckend gegebenen Verbrei-
tung der deutlich kokurrenzstärkeren Mauereidechse im gesamten Vorhabenbereich nicht möglich 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. 032_VA 
Abzäunung des Baufeldes durch einen reptilien- und amphibiengerechten Schutzzaun 
  
Maßnahmen- Nr. 031_VA 
Abfangen und Umsiedlung von Zauneidechsen aus dem Baufeld 
 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 

 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
 

Trotz Berücksichtigung der Maßnahmen sind Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 



90 

KIfL  PfA 7.1 Appenweier – Hohberg (Tunnel Offenburg) – Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag / Artenblätter - Unterlage 15.2 

 

Betroffene Art: Zauneidechse (Lacerta agilis)i 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Durch die vielfach erprobten Maßnahmen 032_VA (Abzäunung des Baufelds durch einen reptilien- und 
amphibiengerechten Schutzzaun) und 031_VA (Abfangen und Umsiedlung von Zauneidechsen aus 
dem Baufeld) wird ein Verstoß gegen den § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, also das Tötungsverbot vermie-
den. Die Notwendigkeit einer Ausnahme beruht ausschließlich darauf, dass es aus naturschutzfachli-
cher Sicht keinen Sinn macht, für die durch die Baufeldräumung betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten einen vorgezogenen Ausgleich in räumlichem Zusammenhang zur den betroffenen Habitaten zu 
entwickeln, da alle Flächen im räumlichen Zusammenhang zu den betroffenen Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten der Zauneidechse von sehr großen Populationen der deutlich konkurrenzkräftigeren und aus-
breitungsfreudigen Mauereidechse besiedelt werden oder erreichbar sind. Bei sympatrischen Vorkom-
men (Vorkommen im gleichen Gebiet) kann die Mauereidechse die gefährdete Zauneidechse aus ihren 
Habitaten verdrängen. Um die aus dem Baufeld abgefangenen Zauneidechsen in ein sicheres Habitat 
umzusetzen, muss dieses außerhalb der Reichweite der Mauereidechsen liegen,. Aufgrund der flächi-
gen Verbreitung der Mauereidechse und ihrer sehr großen Population im Vorhabengebiet ist dieses je-
doch nur in größerer Entfernung zu den betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten möglich, sodass 
der gesetzlich geforderte räumliche Zusammenhang der im Zuge der Umsetzung von CEF-Maßnah-
men neu zu schaffenden Habitate nicht mehr gewährleistet ist. 

Hinsichtlich des Erhaltungszustands der betroffenen Populationen der Zauneidechse nördlich und süd-
lich von Offenburg ist somit festzuhalten, dass ein Umsetzen abgefangener Zauneidechsen aus dem 
Vorhabengebiet, in dem sie dem Konkurrenzdruck einer sehr großen Mauereidechsen-Population aus-
gesetzt sind, in Bereiche ohne Mauereidechsen ihre Überlebens- und Entwicklungschancen sogar deut-
lich verbessert.  
Insofern kann eine vorhabenbedingte dauerhafte Verschlechterung der Erhaltungszustände der Zau-
neidechsen-Populationen ausgeschlossen werden. Das Vorhaben steht zudem der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes der Population der Art auf biogeographischer Ebene nicht entge-
gen und führt nicht zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands. 

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: - 

Maßnahmen- Nr. 080_A_FCS 

Ausgleich für unvermeidbare Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Zau-
neidechse: Schaffung von Habitatflächen für Zauneidechsen auf ca. 19,5 ha  

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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3.3 Schlingnatter (Coronella austriaca) 

Betroffene Art: Schlingnatter (Coronella austriaca)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   3 
Deutschland:   3 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Die Schlingnatter wurde im Untersuchungsgebiet an insgesamt fünf Stellen nachgewiesen. Dabei handelt 
es sich bei zwei der Nachweise um Häutungsrückstände, bei den anderen drei Nachweisen handelt es 
sich um Sichtbeobachtungen von Individuen. Vier der Nachweise waren innerhalb eines 800 m langen 
Bereichs der Gleise nördlich von Windschläg, der fünfte Nachweis lag etwas südlich von Windschläg. 

Siehe auch Kapitel 3.1.4.4 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. 057_A_CEF 
Entwicklung von Habitaten für die Schlingnatter 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. 032_VA 
Abzäunung des Baufeldes durch einen reptilien- und amphibiengerechten Schutzzaun 
 
Maßnahmen- Nr. 031_VA 
Abfangen und Umsiedlung von Schlingnattern aus dem Baufeld 
 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 

 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 
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Betroffene Art: Schlingnatter (Coronella austriaca)i 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: - 

Beschreibung:  Maßnahmen- Nr. im LBP: - 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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4 Amphibien 

4.1 Kreuzkröte (Bufo calamita) 

Betroffene Art: Kreuzkröte (Bufo calamita)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   2 
Deutschland:   V 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 

(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Die Kreuzkröte wurde mehrfach sowohl als adulte Tiere, als auch als Larven im Untersuchungsgebiet 
nachgewiesen. Die Hauptreproduktionsgewässer im Untersuchunggebiet lagen östlich und westlich der 
BAB 5 bei Schutterwald sowie östlich des Solarparks zwischen Schutterwald und Hohberg.  

Siehe auch Kapitel 3.1.4.5 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. 058_A_CEF 
Vorgezogene Anlage von Ersatzlaichgewässern für die Kreuzkröte 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. 032_VA 
Abzäunung des Baufeldes durch einen reptilien- und amphibiengerechten Schutzzaun 
 
Maßnahmen- Nr. 034_VA 
Abfangen und Umsiedlung von Kreuzkröten aus dem Baufeld 
 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 

 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 
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Betroffene Art: Kreuzkröte (Bufo calamita)i 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes: - 

Beschreibung: - Maßnahmen- Nr. im LBP: - 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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4.2 Kleiner Wasserfrosch (Rana lessonae) 

Betroffene Art: Kleiner Wasserfrosch (Rana lessonae)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   G 
Deutschland:   G 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Der Kleine Wasserfrosch wurde ausschließlich im südlichen Untersuchungsgebiet in den Gewässern auf 
Höhe des Solarparks mit sechs Adulttieren nachgewiesen.  

Siehe auch Kapitel 3.1.4.6. 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
keine  
 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

 

Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 
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Betroffene Art: Kleiner Wasserfrosch (Rana lessonae)i 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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4.3 Wechselkröte (Bufotes viridis) 

Betroffene Art: Wechselkröte (Bufotes viridis)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   2 
Deutschland:   2 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Die Wechselkröte wurde im Mai 2021 durch drei rufende Individuen westlich der Deponie Hohberg im 
südlichen Untersuchungsgebiet nachgewiesen. 

Siehe auch Kapitel 3.1.4.7 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
keine 
 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Es sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 
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Betroffene Art: Wechselkröte (Bufotes viridis)i 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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5 Falter 

5.1 Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) 

Betroffene Art: Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

  FFH-Anhang IV-Art 
  Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:   3 
Deutschland:   3 
Europäische Union:  LC 

Biogeographische Region 

 Atlantische Region 
 Kontinentale Region 
 Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
Bundeslandiii 

 günstig (grün) 
 ungünstig/unzureichend 

 (gelb) 
 ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

 Art im UG nachgewiesen  Art im UG unterstellt: 

Der Große Feuerfalte wurde 2018 mit einem Individuum auf einer Brache im Gewann Breitfeld nachge-
wiesen. Auch die Nachsuche im betreffenden Biotop ergab keine erneuten Funde.  

Im südlichen Untersuchungsgebiet wurden in 2016 im Zuge der Lärmsanierung im Abschnitt Offenburg 
auf der Strecke 4000 von Bahn-km 142,700 bis 149,300 auf Höhe des Bahn-km 149,9 auf einer direkt an 
das Bahngelände angrenzenden Wiese zahlreiche Eier und ein Weibchen des Großen Feuerfalters er-
fasst werden. Für diese Fläche ist mit den Ei-Funden die Bodenständigkeit nachgewiesen.  

Im Zuge der Erfassungen 2021 wurde einmalig (07.09.2021) ein Nachweis eines männlichen Großen 
Feuerfalters auf einer Feuchtwiese bei Höfen, östlich der BAB 5 erbracht. Da keine weiteren Individuen 
bzw. Entwicklungsstadien im Umfeld gefunden wurden, ist bei diesem Nachweis von einem dispergieren-
den Einzeltier außerhalb des Fortpflanzungshabitats auszugehen. 

Siehe auch Kapitel 3.1.6.1 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv: 

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 
 
Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
Maßnahmen- Nr. 036_VA 
V Vergrämung des Großen Feuerfalters aus dem Baufeld  
 
Maßnahmen- Nr. 039_VA_SB 
Umweltfachliche Bauüberwachung (UBÜ) 

 
Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:      ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:     ja    nein 
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Betroffene Art: Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)i 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii 

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 

 Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

 Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

 Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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5.2 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) 

Betroffene Art: Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)i 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus

FFH-Anhang IV-Art 
Europäische Vogelart 

Rote Liste Status 

Bundesland:  3 
Deutschland:  V 
Europäische Union: NT 

Biogeographische Region 

Atlantische Region 
Kontinentale Region 
Alpine Region 

Erhaltungszustand Deutsch-
landii: 

günstig (grün) 
ungünstig/unzureichend 
(gelb) 
ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand 
Bundeslandiii 

günstig (grün) 
ungünstig/unzureichend 
(gelb) 
ungünstig/schlecht (rot) 

Erhaltungszustand  
der lokalen Populationiv 

siehe Erhaltungszustand Bun-
desland 
(vgl. hierzu EBA (2012) Seite 
5) 

Art im UG nachgewiesen Art im UG unterstellt: 

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling wurde mit acht bis zehn Individuen auf einer Wiese zwischen 
dem Wald Effentrich und Appenweier nachgewiesen. Dabei wurde auch die Eiablage beobachtet.  

Siehe auch Kapitel 3.1.6.2 

2. Beschreibung der erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, ggf. des Risiko-
managementsv:

Erforderliche CEF-Maßnahmen: 
keine 

Erforderliche artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen: 
keine 

Sonstige erforderliche Vorgaben zum Risikomanagement: 
keine 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen sind keine Beeinträchtigungen im Sinne des § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu erwarten. 

3. Verbotsverletzungenvi

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verletzt:     ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verletzt:    ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:    ja    nein 

Verbot § 44 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG verletzt:    ja    nein 

4. Auswirkung auf den Erhaltungszustandvii

Beschreibung der Auswirkungen auf den Erhaltungszustand:  

Erforderliche Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes:  

Beschreibung: -  Maßnahmen- Nr. im LBP: 

Die Gewährung führt unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Maßnahmen zu folgenden Auswir-
kungen auf den Erhaltungszustand: 

Der Erhaltungszustand der Populationen der Art ist günstig. Eine Ausnahme führt zu keiner 
Verschlechterung. 
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Betroffene Art: Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)i 

Der Erhaltungszustand der Populationen der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner weiteren Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der Populationen der Art und keiner Behinderung der Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustandes. 

Der Erhaltungszustand der Population der Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ist un-
günstig. Die Erteilung einer Ausnahme führt jedoch zu keiner Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen und keiner Behinderung der Wiederherstellung eines günstigen Er-
haltungszustandes. 

Die Erteilung einer Ausnahme hat negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Po-
pulationen der Art. 
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